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Infoschreiben an unsere Lieferanten, 
 
Aufgrund neuer Fälle der Blauzungenkrankheit BTV-8 wurden die Restriktionszonen bzw. Sperrzonen 
innerhalb Deutschlands massiv erweitert. 
Tiere, die aus diesen Gebieten in freie Regionen innerhalb Deutschlands verbracht werden, unterliegen 
damit bestimmten Bedingungen zur Verbringung: 
 
Dies betrifft bei uns nur die Vermarktung von Kälbern von 29 bis ca 50 Tagen! Für Absetzer, Nutz- und 
Schlachtvieh gibt es derzeit keine Einschränkungen, da wir diese Tiere innerhalb der Restriktionsgebiete 
vermarkten. 
 
Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Kälberverbringung: 
 
Die Mutter wurde vor Belegung geimpft (auf BTV-Typ8) 

 
 
 
 
 

Die Mutter des Kalbes wurde während der Trächtigkeit geimpft (auf BTV-Typ8) 
 

Mutter des Kalbes wurde nicht geimpft 
 
 
 
 
 
 

 
Die Tierhaltererklärungen für ungeimpfte und geimpfte Tiere sowie das Merkblatt können Sie von unserer Homepage 
unter   www.ottillinger-vieh.de/Formularservice 
bequem downloaden! 
 
Zusammenfassend benötigen wir von Ihnen für eine reibungslose Abwicklung der Kälbervermarktung folgendes: 

1. Tierpass des Kalbes 
2. Ausgefüllte jeweilige Tierhaltererklärung an jeden Tierpass bitte antackern (keine Büroklammer) 

Auf die Tierhaltererklärung können gerne alle Kälber auf 1 Blatt aufgeführt werden. Dieses dann einfach so oft 
kopieren, dass an jeden Tierpass eine Durchschrift angeheftet wird. 

 Die Kälber haben Kolostrum binnen der ersten 12 Stunden erhalten 
 HI-Tier-Ausdruck des Kalbes, Impfstatus BTV-8 muss MI sein 
 Tierhaltererklärung “geimpfte Kälber/Kühe” ausfüllen und unterschreiben 

 

 Die Kälber haben Kolostrum binnen der ersten 12 Stunden erhalten 
 HI-Tier-Ausdruck des Kalbes, Impfstatus BTV-8 muss MAT sein 
 Negativer PCR Test (maximal 14 Tage alt) wird ab 15.06.26 von uns organisiert 
 Tierhaltererklärung “geimpfte Kälber/Kühe” ausfüllen und unterschreiben 

 

 Die Kälber müssen mit einem Repellent behandelt worden sein, mindestens 14 Tage vor der 
Blutentnahme 

 Negativer PCR-Bluttest (max. 14 Tage alt), wird ab 15.06.26 von uns organisiert 
 Tierhaltererklärung “ungeimpfte Kälber/Kühe” ausfüllen und unterschreiben 


